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#ST# Aus den Verhandlungen des schweiz. Bundesrathes.

(Vom 12. Februar 1866.)

Der Bundesrath hat sein Militärdepartement ermächtigt, unter der
Leitung des neu gewählten Oberiustruktors der Cavallerie vom 26. bis
30. März nächsthin einen .^avallerie-J..struktorenkurs abzuhalten.

Herr Oberst ^ogliardi, welcher unterm 15. Januar abhin von
Rew^ork aus um Entlassung von der Stelle eines eidg. .......berinstrnktors
der Scharsschüzen nachsuchte, ist vom Bundesrathe in allen Ehren und
unter bester Verdankung der geleisteten Dienste von der gedachten Stelle
entlassen worden.

Der Bundesrath hat Anzeige erhalten , dass Herr Dr. Eduard Eugen
B lösch , Nationalrath und Bundesriehter , so wie eidg. Oberauditor,
am 7. dieses Monats gestorben sei.

(^om 14. ^ebruar 1866.)

Der Bundesrath hat beschlossen, die vom Grossen Rathe des Kan-
tons Waadt dem Hrn. Jngenieur Eharles Berger ou unterm 25. Ja-
nuar d. J. ertheilte Konzession sür Erstellung einer p n e u m a t i s c h e n
oder a t m o s p h ä r i s c h e n Eisenbahn zwischen dem Personenbahnhof und
dem Vla^e ^t. ^ran.^ois in Lausanne der Bundesversammlung zur Ge-
nehmigung zu empfehlen.

Der Bundesrath hat die Errichtung eines Vostbüreaus in Ehene-
Thonex^ beschlossen, dagegen das bisherige Bostbüreau in Ehene^.Bou-
ge r i es aus eine Bostablage reduzirt.
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..gleichzeitig wnrde die Erstelluug einer täglich einmaligen Fahrpost-
verbindung zwischen Genf und Juss^ über Ehene-Bougeries und Ehene-
Thone^ angeordnet.

Der Bundesrath ernannte zum schweiz. Generalkonsul in Japan
Hrn. Kaspar Brennwald, von Männedorf (^ürich), und bezeichnete den
jezigen Stellvertreter des dortigen Generalkonsulats, Hrn. Dr. Lindau,
als fchweiz. Konsul in Yokohama, wobei ihm seine bisher geleisteten
Dienste bestens verdankt wurden.

(Vom 16. Februar 1866.)

Der Bundesrath hat seine Genehmigung ertheilt:
1) einer Jnstruktion für den Oberinstruktor der Kavallerie .
2) einer Beschreibung der Baktaschen ^u den Reitzeugen der Frater ,

Hufschmiede und Sattler der Kavallerie ,
3) einem R^chtrage .̂ ur Ordonnanz vom 14. März 1862 über das

Materielle der gezogenen Vierpsünderbatterien.
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